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Beilage Nr. 43
PrZ 3935

Der wiener Landtag hat an den A.bschluß
nachstehender Vereinbarung getlläß S 139 Abs.. 2 der Wiener Stadt-
verfassung genehnigt:

Vereinbaruno zqrischen Clen Bund und den Ländern

Der Bund, vertreten durch die Bundesregierung,

und die Länder

Burgenland,
Kärnten,

Niederösterre ich,
Oberösterreich,
S al zburg ,
Steiernark,
Tiro1 ,
Vorarlberg und
Wien,

jeweils vertreten durch den Landeshauptnann, - irn folgenden
vertragsparteien genannt - sind übereingekonmen, gemäß Art. 15a
B-VG die nachstehende Vereinbarung zu schließen:

Abschnitt f
Geltungsbereich

Artikel 1

Solreit  Landesgesetze den Verkehr nit  bebauten oder zur
Bebauung bestirnrnten crundstücken verwaltungsbehördlictren

Beschränkungen unterwerfen (Art. 10 Abs. 1 Z 6 B-vG) und
rnit  einer solchen Beschränkung zivi lrechtl iche t{ irkungen
verbunden sein sol len, sind in S j .nn des Art.  15 Abs. 9
B-VG die entsprechenden zivi lrechtl  ichen Bestinnungen,
jedoch nur in übereinstinrnung nit  den folgenden'
Rege lungen,  zu  t re f fen .

betreffend den Verkehr rnit Baucrrundstücken
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Abschnitt II

Z ivilrechtl iche Wirkung der verkehrsbeschränkung
'.

Artikel 2

(1) solange die erforderLiche ver*raltungsbehördl iche

Geneh:nigung oder eine Bestätigung der Behörde über die

Nichtuntersagung eines nach l  andesgesetz l  ichen

Vorschrif ten anzuzeigenden Rechtsvorgangs nicht ertei l t

oder eine nach diesen Vorschrif ten erforderl iche Erklärung

nicht abgegeben ist,  darf das zugrundel iegende 
'

Rechtsgeschäft nicht durchgeführt hterden; insbesondere ist

eine grundbücherl iche Eintragung des Rechts nicht

zulässig. Die Parteien sind jedoch an das Rechtsgeschäft

gebunden. Mit der versagung der Genehnigung

beziehungsweise nit  der Untersagung wird das

Rechtsgeschäft rückwirkend rechtsunwirksan.

(2) Ein Rechtsgeschäft wird auch unwirksam, .wenn nicht

binnen zweier Jahre nach Ablauf der dafür bestimnten Frist

das Änsuchen u:n die vernaltungsbehördl iche Genehnigung,

die Anzeige des Rechtsvorgangs bei der Behörde

beziehungsweise die erforderl iche Erklärung nachgeholt

wird .

Abscbnitt IIf

cnrndbuchse intragungen

Artikel 3

Zu1ässigkeit der Eintragung

(1) Ein Recht an einer Liegenschaft darf irn Grundbuch

nur eingetragen lrerden, wenn ders Grundbuchsgesuch

beicreschlossen ist:

1. ein rechtskräft iger Bescheid oder eine Bestät igung

der Behörde, woraus sich ergibt,  daß der
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zugrundeliegende Rechtsvorgang keiner Genehnigung,
Anzeige bez j .ehungswe i  se Erk1ärung bedarf ,

.2.  der rechtskräft ige Bescheid der Behörde, der die
erforderli.che Genehrnigung enthält,

3.  eine Bestät igung der Behörde über die
Nichtuntersagung des angezeigten Rechtsvorgangs oder

4. die landesgesetz l  ich erforder l iche Erkläruncr.

(2) Abs. 1 gi l t  nicht, wenn der Verbücheruncr
zugrundel iegt

1. ein rechtskräft iger Zuschlag, ein rechtskräft iger
Beschluß über die Annahrne eines überbots oder ein
rechtskräft iger Beschluß über die Genehmigung einer
übernahrne oder

'2. eine Einantlrortungsurkunde oder eine
Amtsbestät igung nach S 178 AußStrc, in denen
f,estgehalten ist,  daß der Erbe beziehungsweise der
Vernächtnisnehmer zurn Kreis der gesetzl ichen Erben
gehört.

Artike1 4
Unwirksankeit der Eintragung

(1)  E in  Besche id ,

1. aus dem sich ergibt,  daß ein grundbücherl ich
bereits durchgeführter Rechtsvorgang der
erforderl ichen Genehrnigung, Anzeige oder ErkIärung
entbehrt,  besonders weil  die Eintragung unter
Urngehung der Bestinrnungren über die Erforderlichkeit
einer Genehnigung, einer Anzeige beziehungsweise
einer Erklärung erwirkt worden ist oder weil  die
Erklärung in Sinn des Art.  3 Abs. 1 Z 4 unrichtio
qrar, oder
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2. nit  dern die Beltörde ein Verfahren zur prüfung der
Frage einleitet,  ob ein Fatl  der z 1 vorl iegt,

ist.  auf Antrag der Behörde in crundbuch anzumerken.

(2) Diese Annerkung hat zur Folge, daß eine
Entscheidung über die cenehnigung oder über den
angezeigten Rechtsvorgang auch gegen personen ihre vol le
Wirksarnkeit äußert,  die erst nach den Zeitpunkt, in dem
der Antrag auf Annerkung beirn Grundbuchsgerj.cht eingelangt
ist,  bücherl iche Rechte erlangt haben.

(3) Wird einem grundbücherl ich bereits durchgeführten
Rechtsvorgiang die cenehmigung rechtskräftig versagt oder
r,r ird er rechtskräft ig untersagt, so hat das
Grundbuchsgericht di.e Eintragung auf Antrag der Behörde zu
1öschen.

(4) Wird dem grundbücherl ich bereits durchgeführten
Rechtsvorgang d'i e cenehnigung rechtskräftig erteilt
(Art.  3 Abs, 1 Z 2) ,  vj- �rA er nicht untersagt (Art.  3
Abs. .1  Z  3) ,  w i rd  d ie  zunächs t  feh lende ErkLärung (Ar t .  3
Abs. 1 Z 4, abgegeben beziehungsweise in Verfalrren irn Sinn
des Abs. f  Z 2 festgestel l t ,  daß kein Fal1 des Abs. 1 Z 1
vorl iegt, so hat die Behörde dies dern crundbuchsgericht
unverzügl ich mitzuteiLen. Das Gericht hat sodann die
Ännerkung nach Abs. 1 von Ämts wegen zu löschen.

' Artikel 5
Rückabwicklung

(1) Wird eine Eintragung i:n crundbuch nach Art. 4
Abs. 3 gelöscht und der ihr zugrundeliegende Rechtsvorgang
rückabgewickelt,  so kann der Veräußerer die Löschung
solcher inzwischen eingetragener Rechte verlangen, die
nicht iru guten Glauben an die Wi.rksarnkeit jener
Eintragung, besonders nach einer Anrnerkung genäß Art.  4
Abs. 1, erworben worden sind.
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(2) Wj.rd ein Rechtsvorgang, der auf
Eigentumsübertragung gerichtet ist, durch Versagung der
Genehnigung, durch Untersagung oder durch Ablauf der Frist
des Art.  2 Abs. 2 rechtsunwirksan, so kann der Veräußerer
die Rückabwicklung den Erqrerber gegenüber verweigern,
sofern er weder wußte noch wissen mußte, daß der
Rechtsvorgang einer eenehrnigung, Anzeige oder Erklärung
bedurfte oder daß die Voraussetzungen für die cenehnigung,
die Nichtuntersagung beziehungsweise die Abgabe der
ErkLärung nicht vorlagen.

(3) Wird die Einverleibung eines Erwerbers nach Art.  4
Abs. 3 ge1öscht und erklärt der Veräußerer, die
Rückabwicklung zu verweigern, so ist die Liegenschaft auf
Antrag des Veräußerers oder des Er$rerbers von Gericht in
sinngernäßer Anwendung des 5 352 Eo zu versteigern. War die
wej.gerung des Veräußerers nach A-bs. 2 berechtigt,  so
erfolgt die Versteigerung auf Rechnung des Erwerbers.

Alrschnitt IV
Zirangsversteigerung

Artikel 5
Verständigung der Behörde

Das Exekutionsgericht hat die Beschlüsse, mit denen
die Zlrangsversteigerung bewil l igt,  die Schätzung
anberau:nt, die Exekution aufgeschoben oder eingestel l t
r .r ird, sowie das Versteigerungsedikt der Behörde
zuzustel lent diese ist auch von Ergebnis der Schätzung und
der Eltei lung des Zuschlags nach Art.  7 Abs. 1 zu
verständigen .
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Artikel 7
Verfahren bei Zuschlagserteilung

(1) Das Exekutionsgericht hat den Zuschlag unter dem
Vorbehalt zu ertei len, daß er in Fal l  seiner
Genehnigungs-, Anzeige- oder Erklärungsbedürftigkeit erst
rnit der Genehmigung, der Nichtuntersagung beziehungsweise
der Abgabe der Erklärung rechtswirksan lrird. Der
Meistbietende ist sod.ann aufzufordern, binnen einer
angemessen . festzusetzenden Frist die Entscheidung der
Behörde über die Genehnigungs-, Anzeige- oder
Erklärungsbedürftigkeit oder die Genehmigung zu
beantraqen, den Zuschlag anzuzeigen oder aber eine
Erklärunq irn Sinn des Art.  3 Abs. I  Z 4 votzrt legen.

(2) Ent,scheidet die Behörde, daß die übertragung des
Eigentums an den Meistbietenden keiner' Genehrnigung,
Anzeige oder Erklärung bedarf,  erteit t  sie die Genehrnigung
oder bestätigt sie die Nichtuntersagung oder kornnrt den
Exekutionsgericht innerhaLb vier Monaten nach den
Einlangen des Antrags beziehungsweise der Anzej.ge (Abs. 1)
bei der zuständigen Behörde ein Bescheid oder eine
Bestätigung nicht zu, so ist der Beschluß über die
Ertei lung des Zuschlags für rrr irksan zu erklären,
auszufert igen und zu verlautbaren. Ebenso ist vorzugehen,
wenn d.er lleistbietende innerhalb der genäß Abs. 1
festgesetzten Frist eine Erklärung irn Sinn des Art.  3
A b s .  1 Z  4  v o r l e g t .

(3) Witd ein Antrag oder eine Anzeige nach Abs. 1
nicht fr istgerecht gestel l t  beziehungsweise erstattet oder
korn:nt dem Exekutionsgericht binnen der irn Abs. 2 genannten
Frist ein Bescheid der Behörde zu, mit dern die Genehmigung
versagt oder der Erwerb durch den Meistbietenden untersagt
wird, und wird die versagung beziehungsweise die
Untersagung rechtskräft ig, so hat das Exekutionsgericht
auf Antrag eine erneute versteigerung anzuordnen.



Artike1 I
Erneute Versteigerung

(1) In neuen Versteigerungstermin dürfen a1s Bieter
nur Personen zugelassen werden, die

1. einen Bescheid oder eine Bestät igung im Sinn des
Ar t .  3  Abs .  1Z l  b is  3  vorwe isen oder

2. dem Exekutionsgericht eine Erklälung im Sinn des
A r t .  3  A b s .  1 Z  4  v o r l e g e n .

(2) Zwischen Bekanntrnachung des neuen
Versteigerungstennins und der Versteigerung muß ein
Zeitraum von mindestens sechs Monat,en l iegen. fn
Bundesländern, in denen vorgesehen ist,  daß ein Bescheid
oder eine Bestät igung in Sinn des Abs. 1 Z 1 binnen
kürzerer Frist zu erlassen j .st,  muß bej. der Anberaumung
des neuen Verstej.gerungsterrnins nur diese Frist zuzüglich
einer Frist von znei wochen eingehalt.en werden.

(3) Bei d.er erneuten versteigerung r ichtet sich das
geringste Gebot stets nach s 151 Abs. 1 erster Halbsatz
Eo, so$reit  nicht Abs. 6 anzuwenden ist.

(4) fst nach den landesgesetzl ichen Regelungen ein
Bescheid oder eine Bestät igung irn Sinn des Art.  3 Abs. L
Z 1 bis 3 erforderLich (Abs. I  Z l)  und wird binnen der
landesgesetzLich vorgesehenen Frist kein Antrag auf
Genehnigung gestelLt beziehungsweise keine Anzeige
erstattet,  so hat die Behörde dies dern Exekutionsgericht
unverzügl ich nitzutei len. Das Gericht hat sodann den neuen
Versteigerungsterrnin abzuberaunen.

(5) Im FaIl  des Abs. 4 oder wenn irn erneuten
Versteigerungsterrnin keine Bieter auftreten oder keine
gült igen Anbote abgegeben hrerden, hat das
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Exekutionsgericht den Beschluß über die Ertei lung.des
Zuschlags an den Meistbietenden des ersEen
Versteigerungsternins für wirksam zu erkl.ären,
auszufert igen und zu verlautbaren und die Behörde hievon
zu verständigen. --

(6) Wird die erneute versteigerung erforderl ich, weil
der lrteistbietende der ersten Versteigerung den Antrag oder
die Anzeige nach Art.  7 Abs. 1 nicht fr istgerecht gestel l t
beziehungsweise erstattet oder eine Erklärung nicht
fristgerecht vorgelegt hat, so sind die Bestimrnungen der
Exekutionsordnung über die Wiederversteigerung anzulrenden.

Artikel 9
Verfahren bei überboten und übernahmsanträgen

(l-) Vor der Verständigung des Erstehers von einern
Überbot und vor der Entscheidung über einen
Übernahnsantrag hat das Exekutionsgericht den überbieter
beziehungsweise übernehner aufzufordern, binnen einer
angernessen festzusetzenden Frist die Entscheidung der
Behörde über die Genehmigungs-, Anzeige- oder
Erklärungsbedürft igkeit  oder die eenehnigung seines
Rechtserwerbs zu beantragen, das überbot beziehungsweise
den übernahrnsantrag anzuzeigen oder aber eine Erklärung irn
S inn  des  Ar t .  3  Abs .  1Z 4  vorzu leqen.

(2) Entscheidet die Behörde, daß die übertragung des
Eigentums an den überbieter beziehungsweise übernehrner
keiner cenehnigung, Anzeige oder Erklärung bedarf,  ertei l t
sie die cenehrnigung oder bestätigt sie die
Nichtuntersagung oder koramt de:n Exekutionsgericht
innerhalb vier Monaten nach den Einlangen des Antrags
beziehungswe j.se der Anzeige (Abs. 1) bei der zuständigen
Behörde ein Bescheid oder eine Bestät igung nicht zu, so
hat das Exekutionsgericht das überbot beziehungsweise den
Übernahmsantrag denr weiteren verfahren zugrundezuLegen.
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Ebenso ist vorzugehen, ürenn der überbieter beziehungsweise
übernehmer innerhalb der gemäß Abs. 1 festgesetzten Frist.
eine Erklärung irn Sinn des S 3 Abs, L Z 4 vorLeqt.

(3) Wird ein Antrag oder ej.ne Anzeige nach AbS. 1
nicht fr istgerecht gestel l t  beziehungsreise erst,attet oder
kornmt den Exekutionsgericht binnen der inr Abs. 2 genannten
Frj.st ein Bescheid der Behörde zu, nit den die Genehnigung
versagt oder der Erererb durch den überbieter
beziehungsweise übernehrner untersagt lrird, und vird die
Versagung beziehungsweise die Untersagung rechtskräft ig,
so hat das Exekutionsgericht das überbot zurückzuweisen
beziehungsweise den übernahrnsantrag abzuweisen.

Abschnitt V
FreiwiJ.lige Feilbietung

Artikel 10

De! Abschnitt  rv ist auf die freiwiJ. l ige Fei lbietung
einer Lj.egenschaft (gS 267 ff .  Außerstreitgesetz ) und die
versteigerung einer geneinschaft l j .chen Liegenschaft
(5 352 EO) entsprechend anzuwenden.

Abschnitt vI
Enrerb von Todes vegen

Artikel 11

Stel l t  das Verlassenschaftsgericht auf Grund der ihn
zur Verfügung stehenden Unterlagen fest, daß ein Erbe, der
durch die Einantwortung eine zun Nachlaß gehörende
Liegenschaft erwirbt, oder ein Vermächtni.snehmer, dero eine
Liegenschaft vernacht ist,  zurn Kreis der gesetzl ichen
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Erben gehören, so hat es dies in der Einantwortungsurkunde
beziehungsweise in der Antsbestätigung nach g 178 Außstrc
festzuhalten. Ist dies nicht der Fal l ,  so gelten für den
Erben d ie  Ar t .  12  b is  15 .

Ar:tikel 12

(1) Ein Erbe, der durch Einantlrortung eine zum Nachlaß
gehörige Liegenschaft erwirbt, hat binnen sechs Monaten ab
Rechtskraft der Einantwortund

1. den Verlassenschaftsgericht einen Bescheid oder
eine Bestätigung der Behörde irn Sinn des Art. 3
Abs. 1 Z 1 bis 3 über seinen Erwerb oder eine
Erklärung im S j.nn des Art. 3 Abs, 1 z 4 vorzulecren
oder

2. die Liegenschaft durch Vertrag einen and,eren zu
überlassen und dero verlassenschaftsgericht eine
verbücherungsfähige Ausfertigung des Vertrags sowie
einen Be'scheid oder eine Bestätigungr der Behörde im
Sinn des Art.  3 Abs. 1 Z 1 bis 3 über den Enerb
des anderen oder,eine Erklärung dieses and.eren im
Sinn des Art.  3 Abs. 1 Z 4 vorzulegen.

(2) Ist sechs Monate nach Rechtskraft der
Einantwortung vor der Behörde ein Verfahren über die
Genehnigungs-, Anzeige- oder Erklärungsbedürftigkeit oder
die Genehrnigung des Erwerbs des Erben oder deE anderen
(Abs. 1 Z 2) oder über die Anzeige einer dieser personen

noch anhängig, so endet die Frist zur vorlage der
Behördenentscheidungen i:n Sinn des Abs. 1 nicht vor AbLauf
eines Monats ab dern rechtskräftigen Abschluß dieses
Verfahrens.

Ariikel 13

Wj.rd eine der irn Art. 12 Abs. 1 Z 1 genannten Urkunden
fr istgerecht vorgeLegt, so hat das Verlassenschaftsgericht



die Bestinnungen über die Verbücherung der
AbhandlungsergebnLsse nit der Maßgabe anzulrenden, daß die
F l i s t  des  5  29 .Abs .  1  le tz te r  sa tz  des
Liegi lnschaftstei lungsgesetzes erst mit der vorlage der
Urkunden zu laufen beginnt. -'_

Arii,kel 14

Hat der Erbe binnen sechs Monaten ab Rechtskraft der
Einantwortung eine Urkunde irn Sinn des Art. 12 Abs. 1
nicht vorgelegt, so hat das verlassenschaftsgericht dies
der Behörde raitzütei1en.

Artike1 15

Ist bei Einlangen dieser Mittei lung ein Verfahren in
Sinn des Art.  12 Abs. 2 nicht anhängig, so hat das
Grundbuchsgericlrt die Liegenschaft auf Antrag der Behörd.e
in sinngenäßer Anwendung des S 352 EO zu versteiqern.

Artikel 16

(1) fst bei Einlangen der Mittei lung genäß Art.  L4 ein
. verfahren j .n sinn des Art.  12 Abs. 2 anhängig, so hat die

Behörde dies dern verlassenschaftsgericht nitzutei leni der
rechtskräft ige Abschtuß des Verfahrens ist abzuwarten.

(2) Endet das Verfahren rnit  einer Entscheidung irn Sinn
des Art.  12 Abs. 1, so hat die Behörde dies dern
Verlassenschaftsgericht rnitzutei len. Das Gericht hat
lodann die Verbücherung der Abhandlungsergebnisse genäß
Art. 13 zu belr irken.

(3) Endet das Verfahren rnit  einer rechtskräft igen
Entscheidung, durch die denr Er$/erb des Erben oder des
anderen (Art.  12 Abs. 1 Z 2) d. ie Genehnigung versagt oder
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der Ervrerb des Erben oder des anderen untersagt vrird, so
ist die Liegenschaft genäß Art.  15 zu versteigern.

Art,ikel 17 -".

Ein genäß Art.  15 oder Art.  15 Abs. 3 durchzuführendes
Versteigerungsverfahren ist auf Antrag des Erben oder des
anderen (Art.  12 Abs. 2 Z 2) nadn Bezahlung der
aufgeLaufenen Exekutionskosten einzustel len (g 39 EO),
wenn dem cericht eine der im Art.  12 Abs. 1 genannten
Urkunden vorgelegt wird.

Abschnitt vff

Feststel lungsklage

Artikel 18

(1) Die landesgesetz L ich best inmte Behörde kann bei

den nach 5 81 der Jur isdikt ionsnorm zuständigen cer icht

KLage auf Feststel lung erheben, daß ein Rechtsgeschäft

nicht ig ist ,  vor al1en wei l  es ein Schein- oder

Urngehungsgeschäft  ist .  Die Erhebung der Klage ist  auf

Antrag in crundbuch anzurnerken. Die Anmerkung hat zur

Fo1ge, daß die ger icht l iche Entscheidung auch gegen

Personen ihre vol le Wirksarnkei t  äußert ,  d ie erst  nach dem

Zeitpunkt, in dern der Antrag auf Annerkung beim

Grundbuchsgericht eingelangt ist ,  bücherl iche Rechte

er l .angt haben.

(2) Wird der Klage stat tgegeben, so hat das

Grundbuchsgericht eine bereits vorgenonnene Eintragung des

Rechtser$rerbs zu 1öschen und den früheren crundbuchstand

viederherzustel l ,en, Art .  5 ist  anzuwenden.
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.A.bschnitt VfII
schlu8bestiDDungen

Artikel 19

(1) Diese Verel.nbarung tritt eine woche nach Ablauf
des Tages in Kraft, an dem

1. die nach den Landesverfassungen erforderl. j.chen
Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfülIt sind
und bein BundeskanzLerant die Mittei lungen der
Länder darüber vorl.iegen, sovrie

2. die nach der. Bundesverfassung erforderLichen
Voraussetzungen für das fnkrafttreten erfül l t  sind.

(2) Das Bundeskanzlerant lr i rd den Ländern die
Erfül]ung de! Voraussetzungen des Abs. 1 sowie den Taq des
Inkrafttretens der Vereinbarung nitteilen.

Artikel 2O

' Diese Vereinbarung lrird in einer Urschrift
ausgefertigt. Die Urschrift wird beirn Bundeskanzlerant
hinterlegt. Dieses hat al len Vertragspaltej.en beglaubigte
Abschrlften der Vereinbarung zu überrnitteln.

Artikel 21
Änpassung

Die Vertragsparteien erklären sich bereit, diese
vereinbarunE nach Maßgabe künfti.ger Entwicklungen auf
einen a1]fä11igen Anpassungsbedarf hin zu überprüfen und
gegebenenfall.s. Verhandlungen über notwendige Anpassungen
aufzunehnen.

0er L a n d e s h a u D t m a n n :
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E r l ä u t e r u n g e n

f. Allgeueiner Teil

1. Die B-Vc-Novelle lcBI .Nr. 276/L992 sieht unter
anderelq eine übertragung der Zuständigkeit zu
verwaltungsbehördl ichen Beschränkungen des Verkehrs rnit
bebauten oder zur Bebauung bestinrnten Grundstücken in die
Konpetenz der Länder vor., und zuar durch eine Erweiterung
der Ausnahne für den Grundverkehr in Konpetenztatbestand
'f  Z ivi l rechtslresentr des Art.  10 Abs. L Z. 6 B-vc. Art.  f I
Abs. 1 dieses BVG setzt für das fnkrafttreten solcher
Landesgesetze voraus, daB der Bund und die Iänder die rnit
der Regelung des Baugrundverkehrs zusannenhängenden
zivi lrechtl ichen Fragen in elner vereinbarung nach
Art. 15a B-VG bundesweit einheit l lch regeln.

Die Zuständigkeit des Landesgesetzgebers zur Regelung
dieser z ivi  l rechtl  ichen Fragen ergibt sich aus Art.  15
Abs. 9 B-VG. Die derzeit  geltenden Grundverkehrsgesetze
der I inder regeln sie schon jetzt in weiten Bereichen
einheit l ichr dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen,
daB die Bestiunungen zuD Teil  auf Vorschläge des Bundes
zurückgehen, die bei der Vorbereitung der Iändesgesetze
erstattet sorden sind.

Der hiermit vorgelegte Entuurf sieht nun - deri  Art.  f f
Abs. 1 des ersähnten B-VG entsprechend - für die den
Ländern neu zukornrnenden Angelegenheiten des
Baugrundverkehrs gänzJ.ich einheit l iche zivi lrechtl iche
Regeln vor. über seinen fnhalt konnte in einer Reihe von
Gesprächen nj. t  Vertretern der Bundesländer Einvernehnen
erz ie l t  werden.

Die Vereinbarung nach Art. lsa B-VG über die
z iv i l recht l ichen Fragen so l l  d ie  Länder  be i  der
verlraltungsbehördlichen Regelung des Baugrundverkehrs



- 2 -

nicht einschränken. Der Entpurf versucht daher, für al le
z iv i  l rechtl  ichen Fragen eine Lösung vorzusehen, die sich
bei den derzeit  auch als bloß denkbar abzusehenden
verwaltungsrechtl ichen Rege).ungen ergeben könnten- Eine
rnöglichst vol lständige Erfassung al ler zivi lrechti ichen
Problene ist unso notwendiger, als Art.  I I  Abs. 2 der

B-Vc-Novelle vorsieht, daB die Länder binnen zweier Jahre

auch ihre Voischriften über den land- und

forstwirtschaftlichen Grundverkehr und den

Ausländergrundverkehr der jetzt zunächst nur für den

. Baugrundverkehr festzulegenden einheit l ichen Regelung
anpassen, sodaB diese auch den Rahnen für die
zivi lrechtl ichen BestiuDungen in den anderen
Grundverkehrsvorschrif ten bi l .den vird. Sol l te sich künft ig

herausstel len, daß weitere zivi lrechtl iche Regelungen
erforderl ich sind, so nird über eine Ergänzung der
Vere inbarung zu  verhande ln  se in  (s .  Ar t .  21) .

2. l{ach Art.  15a Abs. 1 dri t ter Satz B-VG bedürfen
Vereinbarungen nach dieser Bestinnung, die auch Organe der
Bundesgesetzgebung binden so1len, der Genehrnigrung des
Nat iona l ra ts .

Nun sieht zsar die Vereinbarung nicht vor, daB der

Bundesgesetzgeber tätig rrerden soll. Der Bundesgesetzgeber
bleibt aber iD RahEen des Konpetenztatbestandes
Zivi lrechtswesen veiterhin für derart lge Regelungen

zuständig. Di.e Vereinbarung belr irkt nun, da8 er bei

Ausübung dieser Xonpetenz .keine von jener.abireichenden,

ihr widersprechenden Regelungen erlassen dürfte. Insofern

bewirkt die Vereinbarung also eine genisse Bindung des

Bundesgesetzgebers. Die Vereinbarung bedarf daher der

cenehnigung des Nationalrats.

3. Das Inkrafttreten der Vereinbarung hätte keine

Auswirkungen auf den Bundeshausha It .
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4 .  D ie  vorgesch lagenen Rege lungen s ind  Ec-konfonn.

Das - auch schon nach derl Et{R-Abkonnen zu übernehnende
- EG-Recht bestinnt für den Grundverkehr bIoB, dä3 in
bestinmten Fällen der Er.nerb von unbeneglichen Gut nicht
durch nationales Recht behindert werden darf.  Die Folge
davon, daB närnlich die grundverkehrsrechtlichen

Beschränkungen für Ausländer weitgehend entfaLlen Düssen,
hat ja letzt l ich zur eingangs err.rähnten B-vc-Novelle
geführt.  Die Ec-Vorschrif ten enthalten jedoch nichts
darüber, uie Beschränkungen des Grunden erbs zu regeln
sind, solreit  sie danach zu1ässig bleiben, vor al lem nichts
über die darnit zusanrnenhängenden z ivil.rechtl ichen
Regelungen.

fI .  Besonderer fel l

ZUD Art. ,L:

Wie bereits ausgef,ührt,  so11 die Vereinbarung den zu
schaffenden Baugrundverkehrsgesetzen der Bundesländer (und
nach der übergangsfr ist auch den anderen
crundverkehrsbereichen) elnheitt iche zivl lrechtl iche
Regel,n zur Seite stel len. Die Fo nul ierung bedeutet, daß
in Sinn des Einheit l ichkeitsgebots des Art.  I I  Äbs. 1 der
B-Vc-Novelle andere zivi lrechtl iche Regelungen von den
Iändern nicht getroffen werden dürfen, nicht aber, daB die

Länder alle in der Vereinbarung vorgesehenen Bestinnungen
in ihre crundverkehrsgesetze aufnehroen rnüssen.
Selbstverständl ich steht es den ländern frei,  Tei le der
Vereinbarung nicht zu übernehnen, fal ls die entsprechenden
Bestinmungen für ihre Regelung nj.cht erforderl j .ch sind.
Das relat iv breite Angebot an z ivi  I  rechtl  ichen .Regelungen

in der Vereinbarung sol l  nur verhindern. daß die Länder in
ihrern cesta I tungsspiel raurn bei der Schaffung
verwaltungsrechtl icher Bestinnungen eingeschränkt lrerden.
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ZUE A!t .  2:

Abs. I  regelt die z ivi l rechtl  ichen Aussirkungen der
Grundverkehrsbestlnrnungen auf das eineu Rechtseru_erb
zugrunde l iegenäe Rechtsgeschäft.  Dabei lehnt sicl i  der
Entrdurf seitgehend an die schon derzelt in den
Ländesgrundverkehrsgesetzen versendeten Fornulierungen an.
Er berücksichtigt darüber hinaus aber nicht nur das
derzeit ige ModeIl  einer erforderl ichen
grundverkehrsbehördlichen Genehnigung sondern auch
aJ.Ifäl1ige Anzeige- und Erklärungsrnodelle. Diese beiden
Varianten, Transaktionen grundverkehrsbehördlich zu
erfassen, rären weniger aufwendig zu vol lziehen und vürden
vor alLen den Bedürfnis des Bürger! nach rascher und
unbürokratischer Abnicklung entgegenkonrnen. Nach den
derzeit igen Vorstel lungen der Iänder hätten die Behörden
bei einen Anzeigenodell  die t tögl ichkeit,  den Enrerb oder
das Geschäft binnen bestinroter Frist zu untersagen, bei
der Erklärungsvariante bestünde hingegen für den Er:Lrerber
schon auf crund der Abgabe der vorgesehenen Erklärung
(etwa der Erklärung, auf der Liegenschaft einen
Hauptwohnsitz zu begründen) Anspruch auf Einverleibung iru
Grundbuch; dabei ist uieder denkbar, daB die Regelung als
Adressaten der Erkl.ärung entweder das Gericht oder dle
Behörde vorsieht, bei der zreiten läsung räre den Gericht
eine Bestätigrung der Behörde über das Elnlangen der
Erklärung vorzulegen. Al le drei Varianten werden Ln
Entwurf durchgängig berücksichtigt.

Die wechselseitlge Bindung der parteien an den Vertrag
ist als privatrechtl  iche Regelung grundsätzl ich

disposit iv. Die Eindung kann beispielsweise inhalt l ich und
zeit l ich beschränkt werden, etra derart,  daß die parteien
.nicht verpfJ. ichtet sein sol1en, gegen eine
erst instanzL iche Versagung der Genehnrigung ein
Rechtsnit tel zu erheben, oder daß rnit  der
erst instanzl ichen Verweiqerung der Vertrag aufgelöst sein
s o l l ,
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Abs. 2 sol l  -  al lenfal ls in Zusaaunenhang :ait ,  der in
Art.  18 vorgesehenen Klagenrögl ichke i t  -  nögl ichst
verhindern, daB grundverkehrspfl icht ige Rechtsvorgänge der
Behörde nicht zur Xenntnis gebracht und die
Grundverkehrsbestinnungen auf diese I{eise unterlaüfen
eerden. Die zuei jährige Frist des Abs. 2 läuft von
denjenigen Zeitpunkt an, bis zu den nach den betreffenden
Iandesgesetz der Antrag zu stel len, die Anzeige zu
erstatten oder die Erklärung abzugeben rdar, also nenn die
Unterlassung dieser Rechtsakte durch den Ablauf der dafür
iu Landesgesetz vorgesehenen Frist rechtswidrig geeorden
i s t .

Zun Art.  3:

Dlese Bestlmnung enthäIt i l ie grundlegenden
vorschrif ten für die crundbuchseintragung. t{ ie auch in den
derzäit igen landesgesetzen nird darauf Bedacht genornDen,
daB das crundbuchsverfahren ein reines Urkundenverfahren
ist i  es nüssen daher die Nachlreise über die
grundverkehrsrechtr iche unbedenkl ichkeit des Rechtser:vrerbs
durch geeignete Urkunden beigebracht werden, Für welche
Fallgruppen die Bestirnnung überhaupt giJ.t und daher die
vorlage der ira Abs. 1 genannten Urkunden notrendig ist,
wird in den Iandesgesetzen festzulegen sein. Dabei wird
darauf zu achten sein, daB die Abgrenzung nöglichst in
einer l{eise erfol.gt,  die dero Grundbuchsgericht, al lenfal ls
in Verbindung rait  anderen vorgelegten Urkunden (2.8.
Personenstandsurkunden), ohne Erhebungen dle Beurtei lung
erlaubt, ob die Bestinraung anzuwenden ist;  ist ein solcher.
Nachweis eines Ausnahnetatbestands nicht nög1ich, so ist
eine Negativbestät igung der Behörde vorzulegen (Art.  3
A b s .  1  Z  1 ) .

Das Verfahren nach Art.  3 ist auch bein Err,rerb durch
Vernächtnis einzuhalten (vgl.  dazu unten Abschnitt  VI und
die Erläuterungen dazu) .
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Die Forrnul ierung des Äbs. I  Z 4 Iäßt offen, ob die
Erklärung der Behörde oder direkt den cericht abzugeben
ist.  Die Regelung dieser Frage obl legt der

ländesgeset zgebung.

Die iu Abs. 2 Z 1 genannten Beschlüsse können erst

ergehen, nachden bereits über die Genehnigungs-,
Anzeige- oder Erklärungsbedürft igkeit  entschieden und
allenfal ls die Genehmigung ertei l t ,  das angezeigte
Rechtsgeschäft nicht untersagt oder aber eine
entsprechende Erklärung abgegeben trorden ist (siehe den
Abschnitt  IV). Auf Basis dieser Beschlüsse kann daher ohne
weiteres einverleibt eerden.

Abs. 2 Z 2 soII -  in Verbindung roit  Art.  11 (s. auch
die Er1äuterungen dazu) - eine Vereinfachung für die
groBe, verrnutl ich überwiegende Anzahl von Fällen des
Eriterbs von Todes wegen bieten, in denen der Er:werber zura
Kreis der gesetzl ichen Erben gehört,  die daher ohnedies
keiner Verkehrsbeschränkung untersorfen verden können. fn
solchen klaren Fäl l .en so1l es nicht erforderl ich sein, ein
Negativattest iS des Abs. 1 Z I beizubringen.

Zu! Art.. a:

Diese Bestinnung dlent der
- nachträglichen - Erfassung von Ungehungsgeschäften und

erfagt vor al len auch den FalI,  daB elne unrichtige

Erklärung zu einer Einverleibung Ln crundbuch geführt hat.

äbs. I Z 1 geht - so wie der gesante Entrrurf - davon

aus, daB die Landesgesetze kein reines Erklärungsnodell

vorsehen werden, sondern inner auch Gruppen von

Erwerbsvorgängen unschrj.eben sein werden, in denen die

Voraussetzungen für die Erklärung nicht gegeben sind, die

aber nach bestinmten Kriterien geneh:nigt ererden können,
'sodaß 

in FäI1en, in denen die Erklärung nicht abgegeben

oder falsch ist,  noch die Möglichkeit und das Erford.ernis

einer Genehnigung bzw. Nichtuntersagung besteht.
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Zunächs t  so l l  d ie  Behördenen tsche  i dung ,  ue l che  d ie
grundverkehrsrecht l iche Bedenkl ichkei t  des berei ts
verbücherten Rechtsvorgangs dartut ,  in Grundbuch angenerkt
werden, und zvar auch dann, wenn sie noch nicht

rechtskräft ig ist. St,ellt sich nach veiterer prüiung durch
die Behörde heraus, daß der Rechtsvorgang nicht genehrnigt
nerden kann bzw. dag er untersagt serden muß, so ist die
Einverleibung in Grundbuch zu löschen; stel l t  sich das
Gegentei l  heraus, so koDnt es zur Iöschung der Annerkung.

Abs. 1 Z 1 ir ird sinnvol lenreise durch eine
korrespondierende Ve!:!raltungsvorschrift zu ergänzen sein,
der zufolge Ubgehungsgeschäfte (auch) geneh:nigungs-,
anzeige- oder erkl.ärungsbedürft ig sind. Eine solche
Bestinmung könnte dann crundl.age für einen Bescheid sein,
der in Slnn des Abs. 3 unnittelbar (also ohne ein
Feststel lungsverfahren in Sinn des Art.  19) zur ! .öschung
der Eintragung führt.

Zun Art. 5:

1 .  Abs.  1  so lL  nur  k lars te l len,  daB d ie  Regeln des
Grundbuchsgesetzes über den Schutz Dritter in ihren
Vertrauen auf die Richtlgkeit ei.ner Grundbuchseintragung
- nänlich der des (Schein-) Enrerbers - anzulrenden sind.
Schon nach allgeneinen Regeln wird in übrigen der
Veräugerer dle löschung dann nlcht verlangen können, renn
er der Eintragung des Dritten zugestlnrnt hat (etua der
verpfändung der Liegenschaft zur Sicherheit einer in
zusanmenhang nit der Transaktion entstandenen Forderung).

2. -Nach Art. 2 konnt es bei der versägung der
Genehmigung, einer Untersägung oder nach den ungenützten
Verstreichen der Frist dessen Abs. 2 zu einer
vertragsauflösung, die ex tunc wirkt. Die lrechselseit ig
enpfangenen Leistungen sind nach Bere icherungsrecht (S B7z
ABGB) zurückzuste t len.  Der  ' rschuld loser  ver t raqste i l  hat
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gegen seinen Vertragspartner nach ! 878 ABGB al lenfal ls
einen Schadenersatzanspruch, der auf das negative
vertrags lnteresse gerichtet 1st.

Abs. 2 soLl nun den gutgläubigen VeräuBerer ioch
besser stel len, inden thn die t{ög}ichkeit eingeräulrt  wird,

die Rückabwicklung zu venüeigern, was vor al len dann
bedeutsan ist,  wenn er den Verkaufserlös bereits
verbraucht hat. In einen solchen Fal l  wird der Veräußerer
neistens den Kaufpreis nur dann rückerstatten können, wenn
er das Grundstück gleich rr ieder verkauft.  Zu diesen
rechtsgeschäft l  ichen Manipulat ionen sol1 aber ein
gutgläubiger VeräuBerer nicht gezqrungen verden könnent
wenn inzwischen die Grundstückspreise gesunken sind - die
' tNär'nal isierungrr der durch eine .übernäßige Nachfrage
überhöhten Grundstückspreise ist ja eines der Zi.ele des
vorliegenden Vorhabens -, könnte unter Unständen der
Verkauf zur Deckung von Bereicherungsansprüchen aus der
Rückabwicklung nicht ausreichen; dieses Risiko kann für
den VeräuBerer auch dann bestehen, Irenn bei der Benessung
der Bereicherungsansprüche die wertsteigerung durch
Investi t ionen des (Schein-) Eruerbers nit  einen Betrag
veranschlagt worden ist, der bei der VeräuBerung nicht
erzielt uerden kann.

Gedacht ist bei der Regelung vor alleu an
Ungehungsgeschä fte, deren wahre Natur den VeräuBerer
verborgen geblieben ist,  etva an Geschäfte, bei denen ein

Strohnann vorgeschoben wird.

Ein Unterbleiben der Rückabuicklung und ihr Ersata
durch elnen Verkauf auf Rechnung des (Schein-) Enrerbers
ist aber nur rnöglich, rrenn das unwirksan gewordene

Rechtsgeschäft zurn Eigenturnsübergang führen sol l te, nicht
aber, wenn es nur die Einräurnung einer servitut oder eines

langfr ist igen Bestandrechtes zun Gegenstand hatte.
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3. Bei der Versteigerung nach Abs. 3 sind
antragsberecht igt und danit auch Parteien sosolr l  der
VeräuBerer a1s auch der (Schein-) Enerber; die
voraussetzung der I ischung nach Art.  , t  Abs. 2 ist ohnedies
aktenkundj.g, die veitere voraussetzung der venrei{'erung
der Rückabwicklung ist bei eineD Exekutionsantrag des
Veräu8erers ohnedies evident, der (Schein-) Enrerber nüBte
diese Voraussetzung in Sinn des S 7 EO dartunt eines
Urtei ls oder sonstigen Exekutionst i tel  s bedarf es nicht.
Ob. die Verweigerung der Rückabwi.cklung berechtigt lst oder
nicht, ist erst bei der Entscheidung über die Ausfolgung
des. Verstelgerungsergebnisses zu prüfen; in Streit fal l
wird hierüber zwischen Veräu8erer und (Schein-) Erwerber
ein ( Zwischen- ) Rechtsstreit  zu führen sein. Danach sird
sich auch dj.e Kostentragung nach g 352a EO richtent bei
berechtigter Venreigerung der Rückabwicklung hat die
Barauslagen der (Schein- ) Errrerber zu tragen, anAernfal ls
der veräu8erer. Da der wirtschaft l iche Erfolg der
Versteigerung unrnit telbar den (Schein-)Errrerber

zugerechnet we'rden kann, nuß er ebenfal. ls Einf luB auf das
Versteigerungsverfahren haben (etwa auf die Festsetzung
des Rufprej.ses oder did Fortführung des Verfahrens), was
eben nur bei einen Verfahren nach 5 352 EO sichergestel l t
ist (vgl .  oGH 19.{.L967 SZ 4O/5D und nicht bei elner
freiwi l l igen Fei lbj.etunE nach gt 272 ff .  AußStrc, die der
VeräuBerer al.s Eigentüner - der er nun auch uieder nach
den Grundbuchstand ist - ohnedies betreiben könnte.
Rechte, die zsischenzeit lg gegen den Enrerber als Vornann

eingetragen worden sind, bleiben - anders als bei der

Rückabwicklung, siehe Abs. 1 - jedenfal ls (ohne Rücksicht
auf den guten Glauben des Zwischenenerbers) aufrecht, da

ihr Emerb ja auch objektiv eintrandfrei lst (der

zusätzl ichen Voraussetzung des guten claubens, der
schuldlosen Unkenntnis eines dem Ersrerb entgegenstehenden
Umstandes,  bedar f  es  a lso  n ich t )
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Ist inzwischen das Elgentur0 auf einen Dritten
übergegrangen, so konnt es dennach nicht nehr zur
Versteigerung gegen den ( Zuischen-) Erinerber. Dies ist
grundverkehrsrechtl ich unbedenklich, der Erarerb des
Dritten ist Ja seinerseits selbständig 

-:

grundverkehrsrechtl ich zu beurteilen und Düßte daher
- nenn er nicht selbst wieder ein Ungehungsgeschäft sein
sol,Lte - nit den Grundverkehrsrecht in Einklang steben,
also entneder einer Beschränkung nicht unterliegen (der
Etiterb unterliegt beispielsweise nur
Ausländergrundverkehrsregeln, der Enrerber ist Inländer)
oder die grundverkehrsrechtlichen Voraussetzungen erfü1len.

Z 'n Art. 6:

Die vorgesehenen Verständigungen sollen es der Behörde
unter anderin enröglichen, ihrerseits Interessenten auf
die Versteiqerung aufnerksan zu nachen, deren Etrrerb
grundverkehrrechtl ich zu1ässig wäre.

ZUE Art. ?:

Die BestiDmungen über das Verstelgerungsverfahren

lehnen sich tr€itgehend an die derzeitigen landesregelungen
a n .

Die vlernronatige fr lst des Abs. 2 erfordert eine

korrespondierende vetaraltungsvorschrift des Inhalts, daß

dle Behörde den (erstinstanzl ichen) Bescheid oder die

Bestätlgung binnen dieser Frist zu erlassen (zuzustel len)

hat und da8 Jedenfal ls nach Ablauf dieser Frist die
Versagung der Genehnigung oder die Untersagung nicht tnehr

mög1ich ist.  Dies gi l t  entsprechend auch für die Frist des
A r t .  9  A b s .  2 .

Erst nachdera das Exäkutionsgericht den Zuschlag gernäß

Abs. 2 für wirksarn erklärt hat, treten diejenigen
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Rechtsfolgen ein, welche die Exekutionsordnung an die
Ertei lung des Zuschlags knüpft (siehe etna I 155 EO). Däs
g le iche g i l t  fü r  den Fa lL  des  Ar t .  8  Abs .  5 .

Der iu Abs. 3 vorgesehene Antrag auf erneute
Versteigerung kann von den irn S 154 Abs. 1 zweite!!  Satz Eo
genannten Personen gestel l t  rderden, aber auch von
Ersteher, der ja fnteresse an der Beendigung des
Schrebezustandes des Zuschlags für sein Anbot hat.

ZUE Art.  8:

r Abs. 2 sieht iu t t inbl ick auf ein nögl iches verfahren
über eine 'rBietgenehnigung" (Abs. 1 Z !) vor, daß zvischen
Bekanntmachung des neuen Tennins und der Versteigerung in
Regelfal l  rdlndestens sechs Monate l iegen nüssen. Die
Regelung bedalf dennoch korrespond i erender
veriualtungsvorschrif ten, die das verfahren zur
Entscheidung über die Bietgenehnigung beschleunigen, etwa
nach deD Vorbi ld des S 10 Abs. 3 des Tiroler
Grundverkehrsgesetzes 1983, rc81.. Nr. 69, zuletzt geändert
durch das ländesgesetz I€Bl .  Nt; 74/199I

fst nach der landesgesetzl ichen Regelung binnen
kürzerer Frist als sechs ltonaten über die Bietgenehnigung
zu entscheiden, so nuß gernäB Abs. 2 zweiter Satz das
Gericht nicht die vollen sechs Honate zurrarten.

Der Abs. 3 sol l  sicherstel l .en, daß bei der. erneuten
Versteigerung kein höheres geringstes Gebot ats der in der
Eo jeHeils vorgesehene Bruchtei l  des Schätzlrertes
naßgebend ist,  danit nicht durch ein al lenfal l .s in den
Versteigerungsbedingungen festg€setztes höheres geringstes
Gebot fnteressenten von Bieten abgehal.ten werden, deren
Erwerb dera Grundverkehrsrecht entspräche, und danit das
tl i rksanwerden des Zuschlags an den Ersteher der ersten
Versteigerung zu sichern, obwohl sein Erruerb
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grundverkehrsr€chtl ich verpönt ist. In übrigen gelten auch
für dle erneute Versteigerung die der ersten versteigerung
zugrunde gelegten Versteigerungsbedingungen.

Hat der Meistbietende der ersten versteigerung durch
Unterlassung der Antragstell.ung bzr'. der Anzeige die
neuerl iche Versteigerung erforderl ich genacht, so soll er
geroäB Abs. 6 wie ein urlt dern Erlag des Meistbots säuniger
Ersteher behandelt werden, vor allen für einen eventuelLen
Ausfa l l  an Heis tbot  haf ten (S 155 EO).

Zun Art. 9:

Auch die Regelung der Vorgangsweise bei überboten und
ubernahnsanträgen folgt iro wesentl ichen den derzeit igen
Iandesgrundverkehrsgeset zen..

Zun Abschnitt vr:

ZuD A.rt. 11:

Der Enrerb von Todes wegen durch einen Erben oder
Vennächtnisnehner, der rzul Kreis der gesetzlichen Erben
gehörtn, kann nach Art. 10 Abs. 1 Z 6 B-vc keiner
landesgrundverkehrsgesetzlichen Beschränkung unterllegen;
zu diesen Kreis gehören - uenn österreichisches Erbrecht
anzuuenden ist - der verl i twete Ehegatte, dle Klnder, dle
El.tern und die crogeltern sardt allen Nachkonnren sosie. die
Urgro8eltern, ohne Rücksicht darauf, ob sie auch h
konkreten FalI eln gesetzliches Erbrecht haben oder ein
solches durch das vorhandensein näherer Angehöriger oder
durch eine letztvi l l ige verfügung äusgeschlossen ist. Zu
diesen Personenkreis nird ein erheblicher, vernutl ich
sogar ein überwiegender Teil der Enrerber von Todes \regen
gehören .



- 1 3 -

Meist sird eine entsprechende verrrandtscha ft l  iche
Beziehung zun Erblasser für das Gericht offenkundig sein.
Begri f fsnotvendig ist dies gegeben, soseit der NachlaB
einen Erben auf crund des cesetzes eingeantwortet r ird ( in
diesen Fäl len bedarf die Zugehörigkeit zuD Kreis 

-der

gesetzl lchen Erben keiner gesonderten Ervähnung). Aber
auch bei letztwil l igen Anordnungen uird sehr oft
'aktenkundig sein, daß der Bedachte zun l(reis der
gesetzl ichen Erben gehört.

fn diesen Fäl1en, in denen evident ist,  daB der Er: lrerb

keiner grundverkehrsrechtl ichen Beschränkung unterl iegt,
so1l die Verbücherung des Abhandlungsergebnisses nöglichst
elnfach, ohne Einholung ei.nes Negativattestes der
Grundverkehrsbehörde, nögl lch seln. Dle voraussetzung

dafür sol l  -  da das Grundbuchverfahren eln reines
Urkundenverfahren ist - aus der der Verbücherung

zugrundel.iegenden Urkunde henrorgehen.

Die Fornul ierung der Bestirunung sol l  einerseits (rtauf

Grund der ihn zur Verfügung stehenden Unterlagentt)
ausdrücken, daß das verlassenschaftsgericht nicht
verhalten ist,  Erhebungen nur zur Frage zu pf legen, ob ein

Bedachter zuD Kreis der gesetzlichen Erben Eehört, wenn

diese Frage für das Verlassenschaftsverfahren selbst
irrel.evant ist.  Andererseits ([Ste1lt das
Verlassenschaftsgericht . . .  festtt)  sol l  ausgedrückt
rrerden, daB das Verlassenschaftsgericht GeviEheit über die

Zugehörigkeit des Bedachten zun Kreis der gesetzlichen

Erben haben nuß, und zuar nach freier Beweissürdigung
unter Beachtung des iE Verlassenschaftsverfahren geltenden

Grundsatzes der antswegigen Wahrheitsforschung; die

Angaben in der von Notar oder von der Geneinde err ichteten

?odfal lsaufnahne verden idR a1s Crundlage heranzuziehen

sein, bloße Eehauptungen der Betei l igten al lein r.rerden

hingegen für eine solche Feststel lung grundsätzl ich nicht

ausreichen. Komnt das Gericht in freier Beveisvürdigung
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zun Ergebnis, da8 es auf crund der ihn zur Verfügung
stehenden Unterlägen eine entsprechende
Angehörigeneigenschaft nicht feststel len kann, so hat es
in seine Erledigung keine entsprechende Feststel lung
aufzunehnen, Der Bedachte hat auf die Feststel luni f" in.n
Anspruch, er nug sich in einen solchen Fal l  un ein
Negativättest an die Grundverkehrsbehörde rsenden (Art. 3
A b s :  1  Z  1 ) .

ZurD Att. 12

1. Die Art.  12 ff .  regeln hingegen den Enrerb von

Todes wegen nicht insgesant, sondern nur den Errrerb als
Erbe (auf Grund einer Einantwortungsurkunde, die keine
Fest,stel lung nach Art.  11 enthält),  also durch

Universalsukzession nach den Erbiasser. Sie nodif izi .eren
in ihren Anwendungsbereich - der durch die Landesgesetze
festgelegt vird - 5 17? AuBStrG und 5 29 Liegfrei lc.

Nicht hierunter fäl l t die Einzelrechtsnachfolge auf
Grund eines Vernächtnisses. Der Eruerb durch I€gat richtet
sich vi.elnehr nach den allgeneinen Regeln der Art. 2
und 3. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, so kann. der
L€gatar das Grundstück nicht enerben i es verbLeibt iD
NaehlaB bztr. nach der Einantuortung bel den oder den
Erben. DeD L€gatar uird ln diesen Fall - venn sich kein
anderer Erblassel:I'ille erglbt - gernä8 5 654 ABGB der Wert
des Grundstücks vergütet.

2. Für den Erben hingegen durchbricht die
Einantwortung das fntabulationsprinzip des g .131 ABGB. Der
Erbe vird durch die Einantwortung zutn Eigentürner auch des
unbeweglichen Nachlasses. Die EinverleibunE iD Grundbuch
hat insoweit nur noch deklaratori.schen Charakter. Auch
eine hier vorzusehende Regel.ung kann sinnvollerweise nicht
verhindern, daß der Erbe nach der Einantwortung (zunächst)

Eigentüner der zun Nachlaß gehörigen Liegenschaft wird, da



Ja nit der Einantlsortung eine cesantrechtsnachfolge auch
in den übfigen NachlaB eintritt und darnit der bisherige
Eigentüner - die hereditas iacens - erl ischt; rnirde das
der grundverkehrsrechtl ichen .Regelung unterl iegende
Grundstück von der Gesantrechtsnachfolge ausgenonhen, so
hätte es keinen Eigentüner. wenn der Erbe allerdings nicht
binnen der - al lenfalls genäB Abs. 2 verlängerten - Frist
des Art. 12 deD Verlassenschaftsgericht seine
grundverkehrsrechtl iche Legit ination nachweist oder das
betroffene Grundstück an einen Dritten ee iterveräuBert,
dessen Etarerb grundverkehrsrechtl ich zulässig ist, nird er
zur Veräußerung des Grundstücks - letztlich durch
Versteigerung - verhalten.

Der Entnrrf verzlchtet bewuBt darauf, die
grundverkehlsrechtl iche I€gitihation des Erben zur
Voraussetzung der Einantuortung zu Eachen, un nicht durch
deren Prüfung den Ablauf des Verlassenschaftsverfahrens
unnötig zu behindern und zu verzögern, zunal ja die
Liegenschaft r lnter Unständen nur einen )<Ieinen TeiI des
NachLasses ausmacht.

3. Häufig konnt es vor, daß der Erbe das zun Nachlag
gehörige Grundstück nicht behalten will und sich arit
Verkaufsabsichten trägt. Es wird rohl auch nicht selten
der Fall sein, daß ein Erbe von vornhereln weiB, daß er
aus grundverkehrsrechtlichen Gründen das Gnrndstück nicht
behalten kann (etlra neil er es den Unständen nach nur als
Zweitwohnsitz benützeh vürde). fn diesen Fäl.1en soll der
Erbe nicht gezrrungen werden, seinen Erserb der Behörde zu
präsentieren. Es vird ihrn daher die l l{öglichkeit
eingeräumt, das ererbte crundstück sogleich - also vor
Befassung der Behörde - einen anderen zu veräugern, der
dann für seine Perscjn die Genehnigung zu beantragen, die
Anzeige zu erstatten bzw. die Erklärung abzugeben hat und
gegebenenfalls direkt die Verbücherung seines Eigentuns
beirn Verl assenschaftsgericht ervirken kann (S 23
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Grundbuchsgesetz ) . Art. 12 (dessen Abs. 2 norniert eine
Ablaufshernrnung) eröffnen dero Erben sogar die Möglichkeit,
binnen der Frist von sechs l i tonaten ab der Einantsortung
noch ueitere Käufer für das Grundstück zu suchen,-_ fal ls
der erste Kaufinteressent die grundverkehrsbehördliche
Legitination nicht erhalten kann.

rrAndererrr kann ein Miterbe, ein Dritter und auch eine
Personenroehrheit sein.

zlrD Art. 13:

Die Verbücherung von NachlaBl iegenschaften, die nicht
unter die Landesregelung fallen, lr ird von dieser
Bestinnung nicht berührtt sie ist uneingeschränkt nach
5 17? AuBStrG und ! 29 LiegTeilc durchzuführen.

Werden die in Art. 12 Abs. 1 Z 1 genannten Urkunden
oder Erklärungen fristgerecht vorgelegt, so ist das
Ergebnis der Abhandlung über ein der randesregelung

- unter?orfenes crundstück zu verbüchern (i 177
AuBerstreitgesetz ) . I{ird kein Verbücherungsantrag
gestellt, so hat dle antswegige Verbüchenrng nach g 29
LlegTellc zu erfolgen, robel dle Frlst dessen Abs. 1
letzter satz erst nit vorlage der erforderllchen NachtJelse
zu laufen beginnen kann, da Ja vorher noch nlcht
feststeht, ob die Verbücher:ung zuLässig lst.

Für dle Verbücherung des Elgentuns des tranderenr, der
das Grundstück von Erben errrorben hat und der dle
grundverkehrsrechtllch erforderLichen Naehneise vorlegen
kann (Art. 12 Abs. I Z 2), enthält der Entwurf keine
speziellen Vorschriften. Der Erwerber hat die Verbücherung
sej.nes Eigentuns unter Vorlage eines der in Art. 3 Abs. 1
genannten Nachweise zu beantragen. Der Verbücherungsantrag
ist unter Vorlage der Einantvortungsurkunde bei:n
Gmndbuchsgericht zu stellen (Dittr ich-Angst-Auer,
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Österre ichisches Grundbuchsrecht4 HGA 25, E t.  zu ! 23 GBG
und E 3. zu s 29 LiegTeilc). stel l t  der ,randere'r keinen
Antrag, so kann es zur arntsregigen Herstel l .ung der
crundbuchsordnung nach S 28 LiegTeilG konnen (auBerhalb

. der Anwendbarkeit des Grundbuchsrechts wird in einen
solchen Fall von Ants negen der Emerb des Erben
intabul iert,  uas hier aber nicht raögl ich ist).

Zu den Art. t4 und 15:

celingt es den Erben nicht, fr istgerecht seine
Legitlnation nachzuweisen oder einen geeigneten Xäufer für
das Grundstück zu finden, so konnt es auf Äntrag der
Belrörde zur Versteigefung. Der Erbe erhält sohin anstatt
des crundstücks den Versteigerungserlös abzügllch der
Kosten des Versteigerungsverfahrens (vSI. O 352a EO).

Das Grundbuchsgericht hat als Exekutlonsgericht
e inzuschre iten .

Zrrn Art. 16 :

Nach Abs. 2 zweiter Satz hat das Gericht die
Verbücherung der Abhandlungsergebnisse genäß Art. 13 zu
bewi.rken; es ist also nangels eines Verbücherungsantrags
des Erben 5 29 L,iegTeilc anzuwenden. ttat der Erbe das
Grundstück hingegen genäß Art.  t2 Abs. 1 Z 2
rreiterveräußert, so vird nangels eines Antrags des
 anderenrr die Hersteliung der Grundbuchsordnung genäß g 28
leg. ci t .  zu bewirken sein (zura Gesanten siehe auch die

. Erläuterungen zu Art.  13).

ZUD Art. 17:

Der Erbe oder der vertragl iche Eälrerber des
Grundstücks (Art.  t2 Abs. 1 Z 2) so11 auch nach Beginn des
Versteigerungsüerfahrens noch die Möglichkeit haben, seine'
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grundverkehrsrechtl iche Legit ination nachzur.reisen. Diä
Einstel lung des Versteigerungsverfahrens sol l  er aber nur
erreichen können, uenn er die gesarnten aufgelaufenen
ExekutionskoEten vorueg begleicht -:

Zu! Art. tg:

Dleser Art ikel ist keine nateriel le Bestinnung, aus
der sl.ch bereits die Nichtigkeitsfolge ergibt.  Die
Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts rnuB sich vielnehr aus
al lgerneinen z ivi l rechtl  ichen Regeln über Schein- und
Urngehungsgeschäfte oder aus Art.  2 Abs. 2 ableiten lassen.
Ungehungsgeschäfte sind zunächst zivi lrechtl ich nicht als
solche nichtig, sondern auf sie sind nach der
Rechtsprechung (2.8. OGH EvBl .  1988/10) die urngangenen
Rechtsvorschrif ten anzuwenden, fal ls deren Zneck durch die
vol le l f i rksankeit des Geschäfts vereitelt  rvr irde. Sol l ten
also durch das konkrete Rechtsgeschäft die
Grundverkehrsbestirnnungen urngangen worden sein, so yürde

sich das Geschäft zunächst in der phase der Genehnigungs-,
Anzeige- oder Erklärungsbedürft igkeit  befinden. In diesern
Stadiun ist es aber geraäB Art. 2 Abs. 1 nur nschwebend

unwirksan'!, die Klage nüßte abgewiesen uerden. Dle
Nlbhtlgkett eines Ungehungsgeschäfts könnte sich aber aus

. Art. 2 Abs. 2 ergeben, rrenn das ln t{ahrheit genehDigrungs-,

anzelge- oder erklärungsbedürftlge ceschält nicht
ifilEserec[- aäi sÄtiördJ pialenti-iCvoraei G€.

Abs. 1 bedeutet keinen Zwang für die länder, eine
klagslegit inierte Behörde zu bestimrnen. Eln
Landesgesetzgeber könnte durchaus der Ansicht sein, daB
das im Art. 4 vorgesehene Verfahren ausreicht, ull
Ungehungsgeschäfte zu verhindern oder sie nachträglich zu
beseit igen. Dem Wunsch der Länder (vor al. len Tirols)
entsprechend soll aber zivi lrechtl ich dieser
Feststellungsanspruch vorgesehen r^rerden. Von einer
drohenden Klage auf Feststellung der Nichtigkeit ist in
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Bezug auf (beabsichtlgte) Ungehungshand lungen eine
abschreckende Wirkung zu etsarten, vor al. Ien in Verbindung t

nit  der "Nichtigkeitsautomatik'r  des Art.  2 Abs. 2. Wie bei
jedero zivi lrechtl ichen Anspruch ist aber zivi lrechtl ich
die celtendnachung den Berechtigten freigestel l t .

Durch die Anführung des 5 81 JN in Text des Abs. 1
sol l  klargestel l t  werden, daB für dle Feststel lungsklage
stets das cericht der gelegenen sache ( ausschl ieBl ich)
zuständig ist.  Oiese Klarstel lung ist erforderl ich, weil
je nach Ausgestaltung der landesgesetz l lchen Regelung
unsicher sein kann, ob die SS 81, 83 bzw. 91 JN anzuwenden
s lnd .

Zu! Art.  21:

Der Vereinbarungsentmrf ist bestrebt, nögl lchst alIe
denkbaren Modelle verrraltungsbehördlicher Beschränkungen
des crundverkehrs ziviLrechtl ich abzudecken. Die
Bundesländer sol len die ihnen durch die Änderung. des
Art. 10 Abs. 1 Z 6 B-VG übertragene Konrpetenz ira Bereich
verwaltungsbehördl icher Beschränkungen nützen können, ohne

durch die begleitenden z ivilrechtl ichen Bestinmungen
eingeengt zu sein. Sol l te sich in Zukunft zeigen, daB neue
l,lodel,le oder ßorrekturen bei den bestehenden Vorschriften
andere oder zusätzl iche alvi lrechtl iche Regetn
erforderlich roachen, so nüBten entsprechende Verhandlungen

' über die Änderung der Vereinbarung aufgenonnen uerden.

Ein Anpassungsbedarf könnte schl ie8l ich auch durch

Veränderungen in Bereich des (übrigen) Zivi lrechts
entstehen, wenn diese Veränderungen auf die rnit  dern

Grundverkehr zusanroenhängenden z ivi lrechtl ichen Fragen
einwirken.

fn Art.  21 erklären sich daher alIe Vertragsparteien

zu al lenfal ls notrendigen Nachverhand lungen bereit .


